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Anmeldung zur Notbetreuung an Kornwestheimer Schulen 

__________________________________________ 
 
Die Landesregierung hat beschlossen, dass die Schulen grundsätzlich geschlossen 
bleiben, um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken.  
 
Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann 
wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, 
wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise 
sichergestellt werden kann.  
 
 
Für welche Schülerinnen und Schüler wird eine Notbetreuung eingerichtet?  
Die Notbetreuung wird eingerichtet für  
 

 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen aller Klassenstufen,  

 Kinder der Grundschulförderklassen und Schulkindergärten  

 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 der auf der Grundschule 
aufbauenden Schulen,  

 Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren, soweit sie nicht bereits wieder in der Präsenz unterrichtet 
werden.  

 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre 
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere 
Betreuungsperson zur Verfügung steht. Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung 
zu erklären, dass  
 

1. die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit 
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern 
sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und  

2. sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.  
 
Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung 
oder in Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die berufliche Tätigkeit 
die Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die 
berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt. 
  
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. 
Studium/Schule an.  
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Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. 
pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungs-
diensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich. 

 

 

Welchen Umfang hat die Notbetreuung?  
Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der 
Schule beschult, d.h. beaufsichtigt oder betreut worden wäre. Es sind also die Zeiten nach 
Stundenplan einschließlich der Ganztagsangebote sowie der kommunalen 
Betreuungsangebote abzudecken.  
 

 

Welche Kinder sind von der Notbetreuung ausgeschlossen?  
Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für 
Personen, die  
 

 in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, so-weit die zuständigen 
Behörden nichts Anderes anordnen oder  

 sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, 
das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet 
ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der 
Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder  

 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 

Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.  

 

 

Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht jedoch nicht mehr, wenn eine Pflicht zur 
Absonderung, z.B. durch die Möglichkeit der „Freitestung“ endete. 
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Angaben zum Kind: 
 

  Name, Vorname:   
 

 
  Anschrift:   

 

  Geburtsdatum:   

 

   Name der Schule, Klasse, Besonderheiten des Kindes:   

                                                                                                                                                                                                                          

Benötigter Betreuungszeitraum:  ab (Datum) ___________________ bis (Datum) ___________________ 

 

Mein Kind benötigt eine Betreuung in der Uhrzeit von  _________________   bis   __________________ 

 

an folgenden Wochentagen: ______________________________________________________________  

Angaben zu den Eltern/Sorgeberechtigten: 
 

  Name, Vorname:   
 

 
  Anschrift:   

 

  E-Mail: Telefon:   

 

  Arbeitgeber:   

 

   Tätigkeit beim Arbeitgeber:   
 

Weitere/r Sorgeberechtigte/r, sofern nicht alleinerziehend 
 

Name, Vorname: 

Anschrift: 

E-Mail: Telefon: 

 

Arbeitgeber: 

 

Tätigkeit beim Arbeitgeber: 
 

Die beigefügte Erklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung wird zur Kenntnis genommen. 
 

Ich/Wir erkläre/n, dass  
1. ich/wir beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder 

ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, dessen Abschlussprüfung im 
Jahr 2021 angestrebt wird oder andere schwerwiegende Gründe vorliegen und 

2. dadurch an der Betreuung unseres Kindes tatsächlich gehindert sind.  
 
Hiermit melde ich/, melden wir unser Kind gebührenpflichtig – siehe Anlage – an. 

 
 

Kornwestheim, den _______ Unterschriften Sorgeberechtigte_______________________________ 
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Erklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum 
Zwecke der Anmeldung bei der Notbetreuung notwendig und erforderlich sind, werden 
zum Anmeldeverfahren erhoben. 

 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die 
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des 
Betroffenen. 

 
 
 

Rechte des Betroffenen:  

 

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,  

Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Stadt 
Kornwestheim (Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

 
Gemäß Artikel 17 DSGVO und unter den dort genannten Bedingungen können Sie 
jederzeit gegenüber der S t a d t  K o r n w e s t h e i m  (Vertragspartner) die Berichti- 
gung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Wider- 
spruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen 
Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten 
nach den bestehenden Basistarifen. 

 


